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Sehr geehrte Damen und Herren,
 
das beigefügte Statement der Kultusministerin zur Bertelsmann-Studie „Länderreport Frühkindliche
Bildungssysteme“ übersende ich zu Ihrer Information.
 
Verteiler:
Mitglieder/Ersatzmitglieder
Vorsitzende KER/StER
an News Interessierte
 
Mit freundlichen Grüßen
Silvia Bartsch
 
 

 
 
 
 
 
Geschäftsstelle
Berliner Allee 19
30175 Hannover
 
Telefon: 0511 / 120 8810
Email: geschaeftsstelle@ler-nds.de
 
www.ler-nds.de

 
Hinweise zur Verarbeitung personenbezogener Daten beim Nds. Kultusministerium:
Ich weise Sie darauf hin, dass Ihnen gemäß Artikel 13 und Artikel 14 der Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) verschiedene Rechte als betroffene Person zustehen. Eine ausführliche Information, welche Rechte
dies im Einzelnen sind und wie Ihre Daten verarbeitet werden, können Sie unter dem Link „Datenschutz im
Nds. Kultusministerium“ abrufen.
Diese E-Mail ist ausschließlich für die/den Adressaten/in bestimmt und kann vertrauliche Informationen
enthalten, die unter den Datenschutz fallen. Sollten Sie nicht zu den zum Empfang der Nachricht berechtigten
Adressaten gehören, dann ist jegliche Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weiterleitung untersagt. Falls
Sie diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, bitte ich Sie um kurze Nachricht. Bitte löschen Sie die E-Mail
anschließend von Ihrem Computer-System.
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Statement der Kultusministerin zum 


„Länderreport Frühkindliche Bildungssysteme“ 


 


Die Bertelsmann Stiftung hat heute die Ergebnisse ihrer aktuellen Studie zur 


„Frühkindlichen Bildung“ in Krippen und Kitas veröffentlicht. Die Ergebnisse für 


Niedersachsen kommentiert Kultusministerin Julia Willie Hamburg wie folgt:  


 


„Die aktuelle Studie bestätigt uns erneut, dass Niedersachsen mit den eingeleiteten und 


umgesetzten Maßnahmen zur Verbesserung des Betreuungsangebotes im Krippen- und 


Kita-Bereich auf einem guten Weg ist. Besonders mit Blick auf den Personalschlüssel 


liegen wir als Flächenland bereits im Bereich der Empfehlungen der Stiftung – nur Bremen 


und Baden-Württemberg erzielen leicht bessere Verhältnisse. Auch bei den 


Gruppengrößen nähert sich Niedersachsen den Zielvorstellungen der Stiftungs-Experten 


an.  


 


Bei der Teilhabequote der Kinder unter 3-Jahren liegt Niedersachsen sogar über dem 


westdeutschen Durchschnitt – mit aufwärtsgerichteter Tendenz. Denn seit 2016 steigt die 


Betreuungsquote der unter 3-Jährigen in Niedersachsen laut Kinder- und 


Jugendhilfestatistik jährlich um etwa einen Prozentpunkt. Zudem verfügen in 


Niedersachsen 68 Prozent der pädagogisch Tätigen laut Studie über einen 


Fachschulabschluss. Auch dieser Anteil liegt damit leicht über dem Bundesdurchschnitt. 


  


Das darf und soll indes nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Situation durch einen 


spürbaren Fachkräftemangel für alle Beteiligten extrem herausfordernd und angespannt 


ist und wir noch viel zu tun haben. Eine Bewertung der in der Studie prognostizierten 


Bedarfs- und Fachkräftezahlen ist dennoch schwierig, da sich Elternwünsche schwer 


vorhersagen lassen und Faktoren wie die Entwicklung von Ausbildungsangeboten 


offenbar nicht abgebildet werden.  



https://www.instagram.com/mk_niedersachsen/
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Insgesamt sind die Ergebnisse für uns Ansporn, unsere Bemühungen für eine 


bedarfsgerechte und qualitative Betreuung mit Druck fortzusetzen. Das ist unter dem 


Druck des beschriebenen Fachkräftemangels eine enorme Herausforderung, der wir uns 


gemeinsam mit den Kommunen als Träger der Einrichtungen stellen. Letztgenannte sind 


für eine bedarfsgerechte Ausgestaltung von Betreuungsplätzen in der frühkindlichen 


Bildung zuständig, das Landes steckt dafür den Rahmen ab und unterstützt sie.“ 


 


 


Ergänzend fügen wir hier noch ein paar Infos über bereits eingeleitete oder umgesetzte 


Maßnahmen zur Verbesserung des frühkindlichen Betreuungsangebote an: 


  


➢ Mit umfangreichen „Informationen zur Kitabedarfsplanung für die örtlichen Träger“ 


unterstützt das Land die Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Abfrage und 


Planung -> mehr dazu online hier 


 


➢ Über die Richtlinie „Qualität in Kitas 2“ werden zusätzliches Personal und 


entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen gefördert. Dafür stellt das Land 


insgesamt 183 Millionen Euro bereit, knapp 130 Millionen Euro davon kommen 


aus dem KiTa-Qualitätsgesetz, die restlichen 53 Millionen Euro werden aus 


Landesmitteln finanziert. 


 


➢ Auch werden Anreize für die weitere Steigerung des Qualifikationsniveaus von 


Leitungs-, Fach- und sonstigem Betreuungspersonal gesetzt und Maßnahmen zur 


Unterstützung und Entlastungen der Einrichtungsleitungen eröffnet (Zusatzkraft 


Leitung). 


 


➢ Um attraktive Bedingungen für die Gewinnung von zusätzlichen Fachkräften zu 


ermöglichen, wurde eine Ausbildungsvergütung für die Teilzeit-Ausbildung von 


Erzieherinnen und Erziehern im Bereich des Quereinstiegs eingeführt. Dadurch 


werden neue Fachkräfte gewonnen, die zudem direkt mit der Praxis verzahnt sind. 


Nach § 30 NKiTaG wird den Einrichtungsträger seitdem 01.08.2023 für jede mit 


mindestens 15 Wochenstunden beschäftigte Kraft in einer Kindergartengruppe 


(auch altersstufenübergreifend), die tätigkeitsbegleitend eine einschlägige 


pädagogische Ausbildung oder ein entsprechendes Studium absolviert, welches 


den direkten Berufszugang in die Kindertagesstätte ermöglicht, auf Antrag 20.000 


Euro jährlich gewährt. 



https://bildungsportal-niedersachsen.de/fruehkindliche-bildung/fachkraefte-und-traeger/nn-informationen-zur-bedarfsplanung
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➢ Das Land hat die Zahl der Ausbildungsplätze für Erzieherinnen und Erzieher 


deutlich erhöht. In Niedersachsen befinden sich mittlerweile etwa 18.000 


Menschen in dieser Ausbildung. 


 


➢ Zu den Maßnahmen gehört auch die Erleichterung des Quereinstiegs, die 


Einführung der Schulgeldfreiheit und die Dualisierung von Ausbildungswegen. 


 


➢ Zudem werden neue Möglichkeiten geschaffen, um Zusatzkräfte einstellen zu 


können. Kräfte, die noch keine ausgebildeten Erzieherinnen bzw. Erzieher oder 


Sozialassistentinnen bzw. Sozialassistenten sind, können damit zunächst befristet 


auf zwei Jahre in einer Kita arbeiten und sich berufsbegleitend weiterqualifizieren 


lassen. 


 


➢ Die Landesregierung hat die Sprach-Kitas gesichert. Die Richtlinie „Sprach-Kitas“ 


ersetzt seit dem 01.07.2023 das ausgelaufene Bundesprogramm zur Förderung 


der Beschäftigung von Funktionskräften Sprachbildung und Fachberatung. 


 


➢ Eine Erhöhung des Finanzierungsanteils des Landes an den Betriebskosten der 


Krippenplätze in den Kindertagesstätten (von 56% auf 59%) und in der 


Kindertagespflege (von 41% auf 44%) wurde auf den Weg gebracht. 






